
 

 

 

 

 

 

8115 Hüttikon ZH Bauherrschaft 

Meldeblatt für Baubewilligung 
Bauvorhaben 

Datum Meldung Gemeldet durch Meldung erfolgte per 
(Fax, Brief, e-mail) 

Nutzung von öffentlichem Grund 
Wir möchten während den Bauarbeiten öffentlichen Grund nutzen, 
bitte erteilen Sie uns die dazu erforderliche Bewilligung. 

Ort, Fläche: 

Zeitraum 

Antrag auf Baufreigabe 
Die Baufreigabe wird verlangt auf den: 

Anmeldung zur Schnurgerüstabnahme 
Das Schnurgerüst für die oben bezeichnete Baute ist erstellt, wir 
ersuchen Sie um Angabe der Baufluchten. 

Anmeldung zur Rohbauabnahme 
Der Rohbau der oben bezeichneten Baute ist vollendet, die Kamine 
sind hoch geführt und das Dach vollständig eingedeckt. 

Gesuch um Bezugsbewilligung 
Die oben stehende Baute soll am bezogen 
werden, wir ersuchen um Erteilung der Bezugsbewilligung. 

Anmeldung zur Schlussschätzung des Gebäudes 
Meldung direkt an Gebäudeversicherung des Kantons Zürich 
Postfach, 8050 Zürich, Tel. 044 308 21 11, Fax 044 303 11 20 
(nicht an die Gemeindeverwaltung) 

Bitte Rückseite beachten! 
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Bausekretariat Hüttikon 
8115 Hüttikon 

Kontaktadresse für das Meldeblatt 

Senden Sie die Meldungen an: Gemeindeverwaltung Hüttikon 
Zürcherstrasse 22 

8115 Hüttikon 

Tel. 044 847 25 00 
Fax. 044 847 25 09 
Mail: gemeinde@huettikon.ch 

Meldung per Telefax: 
Füllen Sie die gewünschte Freigabe / Anmeldung auf der Rückseite aus und faxen Sie uns das Blatt.  
So haben Sie auf einen Blick immer die Übersicht, wann Sie was auf welchem Weg gemeldet haben. 

Meldung per Brief: 
Sie können natürlich auch die gerade aktuelle Zeile (z.B. Baufreigabe) ausfüllen und uns eine Kopie des Blattes per Post senden. 

Meldung per Telefon: 
Wenn Sie über keinen Telefax oder Kopierer verfügen oder wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns selbstverständlich auch an-
rufen und die Meldung telefonisch hinterlassen. 

Beachten Sie auf jeden Fall die in der Baubewilligung genannten Fristen sowie die dort erwähnten Bedingungen und Auflagen (z.B. für 
Baufreigabe: die beschlossenen Gebühren und Depositen müssen bei uns eingegangen sein). 

Nützliche Adressen und Kontakte: 
Gemeindeingenieurbüro 
Geometer 

EFP AG, Regensdorf 
 

Tel. 044 843 41 41 Weitere Formulare finden Sie in unserem 
Onlineschalter auf 

www.huettikon.ch 

Wir danken Ihnen im Voraus und wünschen gleichzeitig eine reibungslose Bauzeit! 
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